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Neuerer Ansatz zu einem Kostenverteiler nach Massgabe
des effektiven Nutzens bel Gesamtmeliorationen (Guterzu-

sammenlegungen)

R. Giger

Es wird ein Ansatz entwickelt, der auf effektiven Aufwand-
verminderungen der Bewirtschaftung nach der Neuzutei-
lung bei einer Giterzusammenlegung beruht. Diese Auf-
wandverminderungen bilden die Berechnungsgrundlage fiir
den Restkostenbeitrag des einzelnen Grundeigentiimers.

1. Einleitung

Die Gesamtmelioration (Guterzusam-
menlegung) verursacht Kosten, die in
der Grossenordnung von Fr. 10000.-
pro ha liegen. Diese Kosten konnen
nicht allein auf die Grundeigentimer
abgewadlzt werden. Deshalb werden
Beitrage der offentlichen Hand gewahrt.
Die Beitrage sind einerseits Zeichen der
Finanzverhaltnisse in der Landwirt-
schaft, andererseits ein Gradmesser fur
das Interesse der Offentlichkeit an
Guterzusammenlegung [1].

Die Restkosten, welche fur die Grundei-
gentimer anfallen, betragen noch etwa
10-20% der Gesamtkosten. Weniger
die Hohe dieser Restkosten, als viel-
mehr die Art und Weise, wie sie unter
den Grundeigentimern verteilt werden,
hat in jlingster Zeit immer wieder
Anlass zu Diskussionen gegeben. Ein
Ansatz, die Kosten nach einem System
mit maoglichst objektiven Kriterien zu
verteilen, soll Grundlage dieser Arbeit
sein.

2. Gesetzliche Grundlagen

Bei unseren vielfaltigen kantonalen Ver-
fahrensregelungen kann es nicht ver-
wundern, dass es zahlreiche verschie-
den lautende gesetzliche Grundlagen
fur die Kostenverteilung gibt. Es ist
jedoch Ublich, dass die Kosten nach
Massgabe des Nutzens zu verteilen
sind, ohne dass der Begriff (Nutzen)
né&her umschrieben wird.
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au calcul des frais.

Nutzen kann nun verschieden interpre-
tiert werden. Neben betriebswirtschaft-
lichen Aspekten konnen auch andere
Nutzen wesentlich sein, die fir einen
Grundeigentiimer aus einer Guterzu-
sammenlegung erwachsen, obwohl
diese nicht ohne weiteres in Geld
ausdrlckbar sind. Zum Beispiel muss
ein Landwirt nach der Neuzuteilung
nicht mehr die verkehrsreiche Kantons-
strasse Uberqueren. Der zeitliche Ge-
winn lasst sich ermitteln, der Gewinn an
Sicherheit nicht ohne weiteres.

Fir die folgenden Betrachtungen wird
Nutzen als Moglichkeit zu einer rationel-
leren landwirtschaftlichen Bewirtschat-
tung definiert, was auch einem wichti-
gen Zielbereich der landwirtschaftli-
chen Giterzusammenlegung (Gesamt-
melioration) entspricht.

3. Heutige, libliche Regelung

In verschiedenen Kantonen wurden
aufgrund des gesetzlichen Auftrages,
die Kosten nach dem Nutzen zu vertei-
len, Richtlinien erarbeitet, die fast alle
auf einem Punktesystem beruhen. Da-
bei wird z.B. die Arrondierung norma-
lerweise in einem Alt-Neu-Vergleich
punktiert. Unter Rubrik Wegnetz wer-
den die Wegverhaltnisse an der Parzelle
beurteilt, wobei der Zustand im alten
Bestand nur in Ausnahmefallen bertck-
sichtigt wird. Je nach Kanton konnen

Nous cherchons ici le moyen de lier la répartition des frais
non subventionnés, supportés par les propriétaires a la suite
du remaniement parcellaire, aux allégements effectifs inter-
venus dans l'exploitation. Ces gains devraient servir de base

weitere Elemente, wie etwa Grund-
stlickform, Mehrzuteilung, in die Vertei-
lung einbezogen werden. Die verschie-
denen Rubriken werden in ein, meist
von der Genossenschaft zu bestimmen-
des Verhéltnis zueinander gesetzt, wor-
aus jeder Grundeigentimer eine Anzahl
«Nutzenpunktey erhalt. Diese bestim-
men dann die Restkostenanteile pro
Eigentimer.

Probleme entstehen vor allem bei der
Gewichtung der einzelnen Rubriken
zueinander. Eine Aufteilung in die tech-
nischen Positionen Arrondierung/Weg-
netz usw. ermdglicht kaum, den Nutzen
getrennt zu beurteilen, da der Zusam-
menhang zwischen Arrondierung -
Wegnetz — Grundstlckform so stark ist,
dass man kaum in der Lage sein kann,
Teilnutzen zu separieren und somit
verninftig begriindbar zu gewichten. Es
zeigt sich denn auch, dass die Gewich-
tung zwischen Wegnetz und Arrondie-
rung zwischen 4:1 bis 1:4 schwanken
kann. Die Wahl des Gewichtes ent-
springt, wie erwéahnt, einem Konsens in
der Genossenschaft, kann oft nicht
abschliessend begriindet werden und
garantiert somit nicht, dass Rechtsun-
gleichheiten vermieden werden.

Wenn Rechtsgleichheit gewéhrleistet
sein soll, wiegt der nachfolgende Man-
gel noch schwerer: Selbst innerhalb der
gleichen Rubrik besteht Unsicherheit
Uber den Einfluss der Meliorations-
massnahmen auf den Nutzen.
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7wei willktrlich gewahlte Beispiele mogen dies veranschaulichen:

1. Arrondierungsvorteil, Parzellenzahl
alt neu AG ZH BE
25 1 100% 100% 100%
25 2 48% 100% 86%
2. Erschliessungsvorteil
BT S -+ Kiesweg
L
% Parzelle 100% 100% 100%
2
Tl il Kiesweg
g T Rasenweg
50% 45% 29%

Parzelle

Je nach Bewirtschaftung kann der
Vorteil bei gleicher Massnahme unter-
schiedlich sein. Im Beispiel des Arron-
dierungsvorteils wird die Parzellengros-
se eine wesentliche Einflussgrosse dar-
stellen, diese wird jedoch als Parameter
in keinem Kostenverteiler erwahnt. So
kommt man zwangslaufig zum Schluss,
dass bisherige Kostenverteilersysteme
der heutigen Bewirtschaftung nicht
stets angepasst wurden, und es sich
somit aufdréngt, diesen Problemkreis
neu zu erfassen.

4. Neuerer Ansatz zu einem
Kostenverteilersystem

A. Grundsatzliches

Eine Art, den Nutzen aus einer land-
wirtschaftlichen Guterzusammenlegung
zu ermitteln, ware die detaillierte, einzel-
betriebliche Analyse, wie sie heute
(unter EDV-Einsatz) ohne weiteres mog-
lich ist. Allerdings ware der Rechenauf-
wand unverhaltnismassig. Will man den
Aufwand reduzieren, muss man die
tatsgchlichen Verhaltnisse schematisie-
ren, modellhaft erfassen. Diese Sche-
matisierung ist zuldssig, sofern keine
Rechtsungleichheiten entstehen, d.h.
sofern Grundeigentimer mit gleichen
Verhaltnissen gleich, Ungleiche jedoch
ungleich belastet werden.

Dabei ist zu beachten, dass der Grund-
satz, die Kosten nach dem Nutzen zu
verteilen, besagt, dass lediglich der
Vorteil aus dem Unternehmen massge-
bend fir die Verteilung der Kosten ist.
Es kénnte auch anders argumentiert
werden: Ein im alten Bestand schlecht
erschlossener Betrieb bendtigt viele
Wege, sein Vorteil am Wegnetz ist
gross, somit verursacht er auch viele
Wegkosten, die er auch zu iibernehmen
hat. Dieses Verursacherprinzip ist je-
doch im Gesetz nicht vorgesehen.
Untersucht man die Kostenpositionen,
welche bei einer Giterzusammenle-

gung entstehen, genauer, zeigt es sich,
dass die Restkosten, die nach Abzug

-der Subvention Ubrigbleiben, in zwei

Gruppen aufgeteilt werden konnen:
eine Kostengruppe A, die nicht eindeu-
tig flachenbezogene Kosten enthélt, und
eine Kostengruppe B mit eindeutig
flachenbezogenen Kosten. So zum Bei-
spiel:

A

Wegnetzkosten
Landumlegungskosten
Verwaltungskostenanteil

B

Entwasserungs-, Bewasserungskosten
Rodungen, Aufforstungen
Verwaltungsanteil

Die Kosten der Kostengruppe B kdnnen
direkt auf die betroffenen Flachen
verteilt werden. Denn diese Flachen
erhalten einen mehr oder weniger
gleichméssig verteilten, lokalisierbaren
Nutzen, weshalb die Verteilung via
Aufbonitierung oder eine andere géangi-
ge Methode keine Schwierigkeiten bil-
den sollte.
Anders verhalt es sich mit der Kosten-
gruppe A. Hier ist der direkte Bezug
zwischen Kosten und Nutzen auf eine
ganz bestimmte Flacheneinheit nicht
mehr so klar. Die in einem Kostenvertei-
lersystern zu verteilenden Netto-Restko-
sten waren demgemass etwa wie folgt
zu definieren:
Gesamtkosten abziiglich Subventionen
abzuglich Kosten der
Kostengruppe B

abziglich Einzelfalle
(z.B. Siedlungserschlies-
sung u.a.)

Die zentrale Frage ist nun, welchen
Nutzen ein Grundeigentimer aus der
landwirtschaftlichen Guterzusammenle-
gung hat. Es wird dabei eine ortsibli-
che Bewirtschaftung angenommen.
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Einleitend wurde Nutzen als Moglich-
keit zur rationelleren landwirtschaftli-
chen Bewirtschaftung definiert. Eine
Untersuchung des Arbeitsablaufes bei
der Bewirtschaftung vor und nach der
Guterzusammenlegung kann als Basis
fur Nutzenberechnung verwendet wer-
den. Im wesentlichen wird der Grundei-
gentimer eine oder mehrere grossere
Parzellen an einem neuen Ort zugeteilt
erhalten:

1. Die Verbesserung des Wegnetzes
erlaubt ihm, die Wirtschaftsparzelle
schneller zu erreichen.

2. Am Anfang und Ende des Ackers
wird Ublicherweise ein Weg liegen, was
ihm erlauben kann, ohne Anhaupt den
Acker zu bewirtschaften.

3. Die optimale Form der
vermindert die Wendekosten.
4. Die kurzere Grenzfurchenléange er-
gibt kleinere Ertragsausfalle.

Der Vorteil, den eine landwirtschaftliche
Guterzusammenlegung einem Grundei-
gentimer bringt, drickt sich also in
einer Verminderung der jahrlichen
Fuhrwerkskosten sowie in einem hohe-
ren Ertrag (pro Flacheneinheit) aus.
Nattrlich haben die Meliorationsmass-
nahmen noch weitere Einflisse, so
beispielsweise eine verbesserte Aus-
nitzung der vorhandenen Gebdude
oder Einrichtungen oder eine verbes-
serte Ausnutzung der Maschinen. Diese
Elemente missen und kénnen nicht im
Kostenverteiler berticksichtigt werden,
da er dann kaum mehr Uberschaubar
waére. Derartige modellhafte Vereinfa-
chungen sind auch zuléssig, ohne die
rechtsgleiche Behandlung in Frage zu
stellen.

Parzelle

B. Perimeterprobleme

Den grundséatzlich unterschiedlichen
Bewirtschaftungsverfahren  Rechnung
tragend, soll im Kostenverteiler vorerst
und in der vorliegenden Arbeit zwi-
schen je einem Acker- und Naturfutter-
bau-Perimeter unterschieden werden.
Die entsprechenden Abgrenzungskrite-
rien werden hier nicht behandelt, da sie
Gegenstand anderer Untersuchungen
sind. Es sei lediglich erwahnt, dass die
natrlichen Voraussetzungen als Krite-
rium flr die Abgrenzung gelten sollten
und nicht die tatsachliche Bewirtschaf-
tung. In diesem Sinne misste dann
sinngemass von einem Perimeter (Ak-
kerfahiges Gebiet) gesprochen werden.
Es sei nochmals darauf hingewiesen,
dass Einzelfalle gesondert und eventuell
pauschal abgerechnet werden sollen.
Insbesondere konnen beispielsweise
auch Biotope und Bauland nicht nach
den nachfolgenden Kriterien beurteilt
werden, denn der Vorteil, den diese aus
der Gulterzusammenlegung gewinnen,
liegt nicht in der Moglichkeit einer
rationelleren landwirtschaftlichen Be-
wirtschaftung.
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C. Berechnungsgrundlagen
1. Ackerféhiges Gebiet

Als Berechnungsgrundlage dient ein
statistisch ausgewogenes Bodennut-
zungssystem. Die theoretische Frucht-
folge widerspiegelt nicht eine tatsach-
lich vorhandene, sondern entspricht
etwa einem Mittelwert der Ublicherwei-
se angebauten Kulturen innerhalb eines
Perimeters.

Rechnet man mit einem durchschnittli-
chen Maschinenstundensatz von
Fr.27.— fuhrt dies zu folgenden Fuhr-
werkskosten [2]:

Traktor Fr.17.——/Std.
Maschinen Fr.27.-—/Std.
Fahrer Fr. 10.50/Std.
Hilfskraft Fr. 1.--/Std.
Fuhrwerkskosten Fr. 55.50/Std.

(pro 10 Maschinenstunden braucht es
eine Hilfskraftstunde)

— Wendekosten an Feldenden
Pro 100 m Feldbreite entstehen Wende-
kosten von Fr. 280.- jahrlich.

- Minderertrag durch Grenzfurche
Gemass [3] ist am Ackerrand auf einem
Meter Breite mit halbem Ertrag zu
rechnen (mangelnde Dingung, Sché&d-
lingsbekdmpfung, Ansaat usw.). Rech-
net man mit einem durchschnittlichen
Ernteertrag pro Hektare von Fr. 4600.-,
muss man pro 100 m Grenzfurchenlan-
ge einen Ertragsausfall von Fr. 23.- in
Rechnung stellen.

- Anhauptkosten

Besteht am Anfang oder Ende einer
Parzelle keine Moglichkeit, das Fuhr-
werk zu wenden, ist der Bewirtschafter
gezwungen, dies auf der Ackerparzelle
selbst zu tun. Auf einer Breite von
6 Metern muss deshalb zuerst quer zur
normalen Bewirtschaftungsrichtung ge-
arbeitet werden. Auf diesem Anhaupt
wird dann gewendet. Die Massnahme
erfordert Mehrarbeit, Mehrsaat und
-dingung. Durch das mehrmalige Be-
fahren entstehen Bodenverdichtungen,
die einen Minderertrag zur Folge haben.
Ein Anhaupt wird in Rechnung gestellt,
wenn eine fremde Parzelle, eine Bo-
schung, eine Ubergeordnete Verkehrs-
strasse, ein Vorfluter, eine Buschgruppe
oder sonst ein Hindernis besteht, das
ein Uberfahren der Parzellengrenze
verunmaoglicht.

Je langer, je mehr wird die Anhauptpo-
sition auch langs Guterwegen disku-
tiert, und eine rechnerische Einflihrung
ware ohne weiteres maoglich.

Legt man der Berechnung die Annah-
men aus [3] zugrunde, ergibt das:

Anhauptkosten (fix pro Anhaupt)
Fr. 33.70/pro Anhaupt

zusétzlich pro 100 m Anhauptlénge
Fr. 55.50/100 m Anhauptldnge
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2. Naturfutterbau

In Gebieten, wo aus verschiedenen
Grunden nur Naturfutterbau betrieben
werden kann (z.B. infolge Gelandenei-
gung, Kuppierung, Niederschlage, Ho-
henlage), missen andere Berechnungs-
grundlagen entsprechend der unter-
schiedlichen  Bewirtschaftungsmetho-
den gewahlt werden.

Die durchschnittlichen Fuhrwerksko-
sten betragen hier lediglich
Fr. 50.560/Std.

Mit analogen Berechnungsfaktoren er-
gibt das

- Wendekosten an Feldenden
Pro 100 m Feldbreite Fr. 258.- jahrlich

- Minderertrag durch Grenzfurche
Auch im Naturfutterbau ist mit einem
Ertragsausfall, wenn auch geringer als
im Ackerbau, zu rechnen.

Pro 100m Grenzfurchenlange Fr. 8.40
Minderertrag jahrlich.

- Anhauptkosten

Beim Naturfutterbau fallen die Anhaupt-
kosten weg, da am Anfang und Ende
problemlos quer zur Parzelle gefahren
werden kann.

3. Flachenbezug

In den wenigsten Fallen wird im alten
und neuen Bestand einer Glterzusam-
menlegung Flachengleichheit erreicht.
Der Grund liegt im Prinzip des wertglei-
chen Realersatzes, den Bonitierungsdif-
ferenzen sowie in allfalligen anders
begriindeten Mehr- oder Minderzutei-
lungen. Die Aufwandverminderungen,
als Differenz der Bewirtschaftungsko-
sten vor bzw. nach Antritt des neuen
Bestandes, sind nur vergleichbar, wenn
sie von gleich grossen Flachen berech-
net worden sind. Es ist leicht einzuse-
hen, dass eine kleine Flache kleinere
und eine grosse Flache grossere Be-
wirtschaftungskosten verursacht.

Das Problem beim Kostenverteiler be-
steht nun darin, dass man die Bewirt-
schaftungskosten im alten und neuen
Bestand diesbezlglich vergleichbar an-
setzt.

Bezugsgrosse soll die Flache im neuen
Bestand sein, wie das bei den bisheri-
gen Kostenverteilersystemen der Fall
ist. Die Bewirtschaftungskosten im alten
Bestand missen somit mit dem Faktor

Flache im neuen Bestand
Flache im alten Bestand
multipliziert werden.

4. Aufwandverminderung infolge
schnellerer Erreichbarkeit der
Parzellen

Nach einer landwirtschaftlichen Guter-
zusammenlegung wird man vom Hof
aus die Parzellen schneller erreichen
konnen als im alten Bestand. Dies vor
allem aus zwei Grinden: Einerseits wird
eine Neuzuteilung schwerpunktmassig

naher beim Hof erfolgen, andererseits
werden die neuen Wege eine hdhere
durchschnittliche Geschwindigkeit ung
eine direktere Fahrt erlauben.

Da im Rahmen der Bonitierung in der
Regel bereits ein sogenannter Distanz-
abzug eingefihrt wird [4], welcher
betriebswirtschaftliche Vor- und Nach-
teile, bezogen auf den eingeschéatzten
Boden, kompensiert, muss im Rahmen
der Kostenverteilerberechnungen die
gesamte Wegzeit aufgeteilt werden:

a) in einen Teil, der durch die Annihe-
rung der Parzellen an den Hof (im
Rahmen der Bonitierung hinreichend
bericksichtigt)

b) und einen Teil, der durch die bessere
verkehrstechnische Erschliessung ent-
steht.

Nur die bessere verkehrstechnische
Erschliessung (b) darf in den Kostenver-
teilerberechnungen beriicksichtigt wer-
den. Dies bringt eine Erschwerung der
Berechnung mit sich, die aber unerléss-
lich ist, wenn Vor- und Nachteile nicht
doppelt in Rechnung gestellt werden
sollen.

Die Losung liegt in folgendem Vorge-
hen:

- Je im alten und neuen Bestand wird
die durchschnittliche, nach der Flache
gewichtete Luftdistanz berechnet (D, ..,
D.i/Wirtschaftszentrum - Parzelle).

- Drev _ R (Reduktionsfaktor)

Dalt

Mit diesem Faktor wird die Anderung
der durchschnittlichen Luftdistanz, Hof
- Parzellen, durch die Neuzuteilung
beriicksichtigt. Da in der Regel die
Distanzabziige bei der Bonitierung
ebenfalls eine Funktion der Luftdistanz
sind, kann man die Wegzeitdnderung
infolge Anndherung der Parzellen an
den Hof kompensieren.

— Messen der durchschnittlichen Weg-
Zeit (tneu: 1:alt)

- R - tyy = anrechenbare Wegzeit im
alten Bestand.

Die totalen Wegkosten ergeben sich
somit als Produkt aus:

Kneu (alty =

D toeu (ay © (R) © 2 - Anzahl Fuhren -
Flache ney (aly - Fuhrwerkskosten

Die Differenz zwischen Kg; und K.y
ergibt die Aufwandverminderung infol-
ge besserer Wegverhaltnisse.

Spezialfalle.

- Analog zur Bonitierungsanleitung [4]
entsprechen  10m ~ Hohendifferenz
100 Meter Mehrweg.

- Die Beniitzung oder Uberquerung
einer Verkehrsstrasse (Kantonsstrasse)
soll mit einem Zuschlag von 0,5 Minu-
ten fur Behinderung durch den Stras-
senverkehr in Rechnung gestellt wer-
den.
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— In stark parzellierten Gebieten ent-
steht zusatzlicher Verkehr zwischen den
Parzellen. Hierin liegt einer der Haupt-
nachteile des stark parzellierten Gebie-
tes. Um ihn modellméssig erfassen zu
konnen, wird angenommen, dass einige
kleinere Parzellen nacheinander bewirt-
schaftet werden. Der Weg zur weite-
sten Parzelle fdhrt somit dber die
niherliegenden. Die Summe dieser
Parzellenflache sollte nicht grosser als
eine Hektare sein, da diese etwa der
durchschnittlichen Arbeitsleistung eines
Halbtages (4 h) entspricht.

- Aussiedlungen: Im neuen Bestand
vermindert sich die Wegzeit zu den
Wirtschaftsparzellen von der Hofsied-
lung betrachtlich. Meist wird der neue
Hof nicht als neues Wirtschaftszentrum
nachbonitiert (Distanzabziige).

Es wird oft vernachlassigt, dass zwi-
schen Hof und Dorf ebenfalls ein
Wirtschaftsverkehr stattfindet, der rich-
tigerweise mitbertcksichtigt werden
muss. So muss z.B. 2mal pro Tag mit
der Milch zur Milchabgabestelle (evtl.
nur Tmal, wenn Kuhimaoglichkeit vor-
handen) gefahren werden. Zusétzliche
Fahrten, im Schnitt etwa 0,5 pro Tag,
entstehen durch Besorgungen im Dorf
(Dinger, Saat usw.) sowie durch Ernte-
lieferungen. Bei andern Verhaltnissen
(z B. viehloser Betrieb, Milch wird abge-
holt) missen diese den neuen Gege-
benheiten angepasst werden.

5. Kostenanteil eines Grundeigentti-
mers (Stand 19789, Annahme
Neuzuteilung 197 9)

Das Total der Aufwandverminderung
setzt sich zusammen aus:

Aufwandverminderung =
ackerfahiges Gebiet
Naturfutterbau
infolge schnelleren Erreichens der
Parzellen.

Die Netto-Restkosten werden durch die
Summe der Aufwandverminderungen
aller Grundeigentimer dividiert. Dies
ergibt den Faktor, mit welchem die
Aufwandverminderung des Grundei-
gentimers G multipliziert werden. Das
Resultat ist der zu bezahlende Grundei-
gentimer-Anteil.

Beispiel:
Zu verteilende Netto-Restkosten
Fr.232504.—-
Total der Aufwandverminderungen
aller Grundeigentimer ~ Fr. 78462.70
232504.—— _
78462.70 20

(1.-— Aufwandverminderung entspricht
somit Fr. 2.963 im Kostenverteiler)
Summe Aufwandverminderung Grund-
€igentimer G z. B.: Fr.2369.10
Der Grundeigentiimer G bez. somit
(2.963-2359.10) Fr.6990.—-

5. Durchfiihrung

A Erhebung der Daten

Vor der Berechnung missen untenste-
hende Daten erhoben werden. Gute
Kenntnisse Uber die Verhéltnisse vor-
ausgesetzt, konnen alle Daten aus dem
Plan 1:5000 oder 1:2500 mit geniigen-
der Genauigkeit im alten und neuen
Bestand erhoben werden.

1) Festlegen der Bewirtschaftungsrich-
tung

2) Messen der Parzellenbreite (gemass
Definition)

3) Parzellenumfang

4) Ermitteln der Anzahl Anhaupte und
deren Lange

B) Fahrdistanz zur Wirtschaftsparzelle
(Hohendifferenz inkl.)

6) Luftdistanz zur Wirtschaftsparzelle

7) Ermitteln und bemessen von Spe-
zialfallen (Aussiedlung usw.)

B Berechnung

Wie Fallbeispiele zeigen, bringt die
Berechnung keine wesentlichen Proble-
me, wenn sie tabellarisch und mit einer
Tischrechenmaschine erfolgt. Sie liesse
sich auch auf einer grosseren EDV-
Anlage programmieren.

Bearbeitet wurden verschiedene fiktive
Beispiele und auch eine effektive Test-
gemeinde. Die Auswertung zeigt, dass
das vorgeschlagene Modell in der
Praxis durchfuhrbar ist. Die durch-
schnittliche Birobearbeitungszeit pro
Parzelle betrug 7'-8, was bei einer
Guterzusammenlegung mit 2000 Par-
zellen etwa 5-6 Wochen Arbeit gibt —
also etwa gleichviel wie mit bisherigen
Kostenverteilermodellen.

6. Bedeutung des neueren
Ansatzes zu einem Kostenverteiler
bei Gesamtmeliorationen
(Guterzusammenlegungen)

A Bedeutung fiir den
Grundeigentimer

Der vorgeschlagene Ansatz zu einem
neueren Kostenverteilermodell bei Ge-
samtmeliorationen (Guterzusammenle-
gungen) hat fir den Grundeigentimer
den Nachteil, dass der Berechnungs-
gang selbst wohl etwas schwieriger als
bis anhin mitzuverfolgen ist. Doch sind
fur ihn die Grundlagen und Grundsétze,
welche fur die Berechnung verwendet
werden, wohl klarer und eindeutiger
abschatz- und beurteilbar als bei her-
kdmmlichen Systemen. Als Nebenpro-
dukt liefert die Auswertung zusétzlich
einen Einblick in die Wirtschaftlichkeit
des Unternehmens als Ganzes und fir
den Eigentimer im einzelnen. Das Total
der Aufwandverminderung lésst den
Grundeigentiimer etwa abschétzen, in
welcher Hohe seine jéhrlichen Einspa-
rungen sind, auch wenn die Berech-
nung nicht fir sich in Anspruch nimmt,
fur jeden Betrieb eine veritable Kosten-
Nutzen-Analyse zu sein.
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B Bedeutung fiir die értlichen

Organe und den Ingenieur

Der verstarkt landwirtschaftlich-be-
triebswirtschaftliche Einstieg fur eigent-
liche landwirtschaftliche Flachen bringt
keine grundsétzlich neue Bearbeitungs-
probleme. Der Arbeitsaufwand fir den
Kostenverteiler halt sich unter sinnvoller
Anwendung heute vorliegender Grund-
lagen (s.a. Literatur) im bisherigen
Rahmen. Die Ansatze mogen zur Stei-
gerung der Verfahrenssicherheit in der
gegenwartigen Aufwand-Nutzen-sensi-
bilisierten Zeit beitragen. Neuere Ansat-
ze flr ausserlandwirtschaftliche Nut-
zungsgebiete, wie Biotope, Wald, Bau-
gebiete und dergleichen, waren sukzes-
sive in das Kostenverteilersystem einer
Gesamtmelioration (Guterzusammenle-
gung) zu integrieren.

C Bedeutung fiir die Gesamt-
melioration (Glterzusammenlegung)
als System

Es ist denkbar, dass die vorliegenden

‘Nutzen-Abschatzungen aus der Phase

des Kostenverteilers ohne weiteres bis
in die Planungsphase hinein, wenn auch
mit geringerer Genauigkeit, vorverlegt
werden konnen. Begonnen mit einem
derartigen Start, wére Uber alle Phasen
eines derartigen Unternehmens hinweg
eine kontinuierliche Ziel-Mittel-Kontrolle
moglich.

7. Schluss

Der vorliegende Ansatz ist als Modell zu
verstehen. Das Zahlenmaterial kann mit
wenig Aufwand neueren zeitlichen und
ortlichen  Gegebenheiten angepasst
werden. Die Grundlagen dazu liefern
die landwirtschaftlichen Forschungsan-
stalten in hinreichendem Masse.

Die detaillierte Herleitung und Berech-
nung sind festgehalten im Bericht
Nr.63 des Institutes fur Kulturtechnik
ETH Zirich und kann dort auch bezo-
gen werden.

Literatur

[1] Bigler H: Landumlegung, Eine Massnah-

me zur Durchfiihrung der Raumplanung

ETH Diss. Nr. 5653 (1976)

[2] FAT: Blatter fur Landtechnik, insbeson-

dere Kostenelemente und Entschadigungs-

grundsatze fur die Benltzung von Landma-

schinen 1979

[3] Schatzungsamt des Schweiz. Bauernver-

bandes: Entschadigungsregelung beim Ent-

zug von landwirtschaftlichem  Kultur-

land 1968

[4] Tanner, Frei, Moos, Peter: Grundsatze fir

die Bewertung von Kulturland bei Guterzu-

sammenlegung (Bonitierungsanleitung)

[6] Schatzungsamt des Schweiz. Bauernver-

bandes: Wegleitung fir die Schatzung von

Kulturschéden Stand 1.7.79

[6] Bericht der Expertenkommission fur die

Revision des Eidg. Schatzungsreglementes

andes EJPD 12.6.79

[7] Baumgartner/Schweizer:  Grundlagen

(z1u9r7BetriebspIanung in der Landwirtschaft
7)

Adresse des Verfassers:
R. Giger, dipl. Kulturing. ETH,
Haus z. Lowen, CH-8321 Wildberg

163



	Neuerer Ansatz zu einem Kostenverteiler nach Massgabe des effektiven Nutzens bei Gesamtmeliorationen (Güterzusammenlegung)

